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Artikel III-153 (ex-Artikel 1)

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die
Grundrechte geachtet und die verschiedenen Rechtstraditionen und -ordnungen der Mitgliedstaaten
berücksichtigt werden.

(2) Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und
entwickelt eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, Einwanderung und Kontrollen an den Außen-
grenzen, die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet und Drittstaatsangehörigen und
Staatenlosen gegenüber gerecht ist.

(3) Die Union wirkt darauf hin, ein hohes Sicherheitsniveau durch Maßnahmen zur Präven-
tion und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koor-
dinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den
anderen zuständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Ent-
scheidungen und durch die Annäherung der strafrechtlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher zivilrechtlicher Schriftstücke und
Entscheidungen.

Explanation :
Mit dem Vorschlag wird der Wortlaut an Art. III-165 angepasst, der die maßgebliche
Rechtsgrundlage darstellt und eine überschießende Definition des Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts vermieden. Der Ausdruck Anerkennung  passt der Sache nach für
Schriftstücke nicht.


